
Voraussetzung ist ein Netzanschluss auf Mittelspannung. 
Der Energiebezug und die Messung erfolgen auf Netz­
ebene 5. Gemessen und in Rechnung gestellt wird die 
höchste während 15 Minuten beanspruchte mittlere Leis­
tung (kW) im Monat.

PRODUKTBESCHRIEB

•	 Tägliche Fernauslesung
•	 Monatliche Verbrauchsabrechnung

KOSTENPFLICHTIGE ZUSATZLEISTUNGEN

MWST exkl. 8,1% inkl. 8,1%

Abrechnung

Zusatzabrechnung CHF 60.00 64.86

Überprüfung

Überprüfung der Messeinrichtung 
(bei Ergebnis innerhalb der  
Sollwerte)

nach Aufwand

Temporäre zusätzliche Messungen nach Aufwand
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PREISBESTANDTEILE CKW NETZ LG5

MWST exkl. 8,1% inkl. 8,1%

Netznutzung

Leistungstarif 1 CHF/kW/Mt. 9.70 10.49

Einheitstarif Rp./kWh 2,10 2,27

SDL Swissgrid 2 Rp./kWh 0,27 0,29

Stromreserve 3 Rp./kWh 0,41 0,44

Solidarisierte Kosten 4 Rp./kWh 0,05  0,05 

Blindenergie Rp./kvarh  4,50  4,86 

Messentgelt5

Indirektmessung (Wandler) CHF/Mt. 48.70 52.64

Virtuelle Messung CHF/Mt. 1.05 1.14

Öffentliche Abgaben 

Netzzuschlag 6 Rp./kWh 2,30 2,49

Konzessionsabgabe an Gemeinde 7

1	��Bei der Leistung wird die höchste während 15 Minuten beanspruchte 
mittlere Leistung (kW) im Monat gemessen und in Rechnung gestellt.

2	�Detaillierte Informationen zu Systemdienstleistungen (SDL) Swissgrid 
(Schweizer Übertragungsnetzbetreiberin) unter www.swissgrid.ch.

3	�Gemäss Winterreserveverordnung (WResV) des Bundes.

4	�Tarifaufschlag für solidarisierte Kosten über das Übertragungsnetz für 
Netz- und Anschlussverstärkungen (StromVG Art. 15b) sowie die Unter-
stützungsmassnahmen (StromVG Art. 14 b).

5	�Je nach Art der Messung werden die entsprechenden Kosten verrechnet.
6	�Gesetzliche Förderabgabe gemäss Art. 35 EnG.
7	�Je nach Gemeinde werden unterschiedliche Konzessionsabgaben geltend 

gemacht. Details unter www.ckw.ch/konzessionsabgabe.

Für Kunden in einer LEG (lokale Elektrizitätsgemeinschaft) gelten abwei-
chende Netznutzungstarife gem. Art. 17e StromVG und Art. 19h StromVV. 
 
Bei Speichern mit Endverbrauch kann gemäss Art. 14a Abs. 4 StromVG für 
diejenige Elektrizitätsmenge, die nach dem Bezug aus dem Netz und nach 
der Speicherung zurückgespeist wird, eine Rückerstattung gemäss Art. 
18d und 18e StromVV beantragt werden.

Gesetzliche Änderungen bleiben vorbehalten und werden zeitbezogen 
weiterverrechnet.

Bei den Preisen inkl. 8,1% MWST handelt es sich um kaufmännisch  
gerundete Angaben.

Es gelten die jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen für  
die Nutzung des Verteilnetzes von CKW «AGB Netznutzung» von CKW 
(ckw.ch/agb).

Tarife gültig ab 1.1.2026 


